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Wir weisen darauf hin, dass aus rechentechnischen Gründen in den Tabellen Rundungs-
differenzen in Höhe von einer Einheit (EUR, % usw.) auftreten können.  
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Wir weisen darauf hin, dass aus rechentechnischen Gründen in den Tabellen Rundungs-
differenzen in Höhe von einer Einheit (EUR, % usw.) auftreten können.
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1. Prüfungsauftrag 

Aufgrund unserer Wahl zum Abschlussprüfer in der ordentlichen Gesellschafterver-

sammlung vom 22. November 2021 erteilte uns die Geschäftsführung der 

Energie Kirchheim unter Teck Verwaltungs-GmbH, 

Kirchheim unter Teck 

EnKi Verwaltungs-GmbH  Gesellschaft  genannt) 

den Auftrag, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 unter Ein-

beziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 gemäß 

§§ 317 ff. HGB zu prüfen. 

Die Gesellschaft ist nach den in § 267a Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen 

wie im Vorjahr als Kleinstkapitalgesellschaft einzustufen und daher nicht prüfungspflich-

tig gemäß §§ 316 ff. HGB. Aufgrund § 103 Abs. 1 Nr. 5b Gemeindeordnung für Baden-

Württemberg sind gemäß Gesellschaftsvertrag der Jahresabschluss und ein Lagebericht 

in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des HGB für große 

Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen. 

Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung erfolgte auf der Grundlage von  

§ 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages vom 25. Oktober 2013. 

Der Prüfungsauftrag ist entsprechend § 53 Abs. 1 HGrG um die Prüfung der Ordnungs-

mäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse erweitert worden. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die 

anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir diesen 

Bericht nach den Grundsätzen des IDW PS 450 n.F., dem der von uns geprüfte Jahres-

abschluss sowie der geprüfte Lagebericht als Anlage beigefügt ist. Dieser Bericht ist an 

das geprüfte Unternehmen gerichtet. 
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Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im 

Verhältnis zu Dritten, die als Anlage diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftrags-

bedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fas-

sung vom 1. Januar 2017 (AAB) maßgebend. 

Abweichend vom Wortlaut der vorgenannten AAB hinsichtlich Nr. 10 (3) wird ausschließ-

lich der elektronische Prüfungsbericht ausgehändigt. 
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2. Grundsätzliche Feststellungen 

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter 

Der Lagebericht und der Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten nach unserer Be-

urteilung folgende wesentliche Aspekte  

zum Geschäftsverlauf und zur Lage:  

 Die Gesellschaft ist aus ihrer Komplementärstellung von der Entwicklung der EnKi 

abhängig.  

 Im Geschäftsjahr 2021 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.053,38 ausge-

wiesen. Der Geschäftsverlauf ist aus Sicht der Geschäftsführung zufriedenstellend.  

 Die Erträge enthalten im Wesentlichen die Haftungsvergütung der EnKi sowie den 

Ersatz der Aufwendungen für die Geschäftsführung.  

 Die Bilanzsumme der Energie Kirchheim unter Teck Verwaltungs-GmbH im Ge-

schäftsjahr 2021 beläuft sich auf EUR 35.149,65. Die Eigenkapitalquote beträgt 

95,26 %.  

zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken: 

 Die Gesellschaft unterhält keinen eigenen Geschäftsbetrieb. Die Ertragslage ist wei-

terhin vorwiegend von der Entschädigung für die Übernahme der persönlichen Haf-

tung und von der Höhe der Erstattung der Geschäftsführungsaufwendungen abhän-

gig. Wie in der Vergangenheit wird für das Jahr 2022 mit einem geringfügigen Jahre-

süberschuss gerechnet.  

 Risiken ergeben sich ausschließlich aus der Komplementärstellung bei der EnKi. Hie-

raus sind keine bestandsgefährdenden Risiken zu erkennen. 

Die Beurteilung der Lage der Gesellschaft, insbesondere die Beurteilung des Fortbe-

standes und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Un-

ternehmens, ist plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prü-

fung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der gesetzlichen 

Vertreter der Gesellschaft dem Umfang nach angemessen und inhaltlich realistisch ver-

tretbar. 
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3. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks  

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-

nuar 2021 bis 31. Dezember 2021 der Energie Kirchheim unter Teck Verwaltungs-

GmbH, Kirchheim unter Teck, in der diesem Bericht als Anlage 1 (Jahresabschluss) und 

Anlage 2 (Lagebericht) beigefügten Fassung den unter dem Datum vom 25. April 2022 

in Stuttgart unterzeichneten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird: 

ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Energie Kirchheim unter Teck Verwaltungs-GmbH, Kirchheim unter Teck 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Energie Kirchheim unter Teck Verwaltungs-GmbH, 

Kirchheim unter Teck,  bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Ge-

winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. De-

zember 2021 sowie Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden  geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Energie 

Kirchheim unter Teck Verwaltungs-GmbH, Kirchheim unter Teck, für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 

und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Er-

tragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 

und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschrif-

ten und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-

dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

geführt hat. 
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Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-

gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Un-

sere Vera

tung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen 

unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-

lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-

mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlang-

ten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prü-

fungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.  

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lage-

bericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-

schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 

Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen  beabsichtigten oder un-

beabsichtigten  falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-

hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 

Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
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Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzie-

ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie 

in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 

die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 

um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 

deutschen gesetzliche Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 

Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts 

und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-

abschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 

den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-

len, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung 

und Lagebe-

richts  
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 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher  beabsichtigter oder un-

beabsichtigter  falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 

planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch so-

wie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche fal-

sche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-

richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-

sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftset-

zen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts re-

levanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 

unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 

ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-

genden Angaben.  

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-

chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-

weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-

schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 

dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-

pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab-

schluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 

unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-

vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 



Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2021  Energie Kirchheim unter Teck Verwaltungs-GmbH, Kirchheim unter Teck 8 

Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-

menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-

schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-

grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-

abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 

Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge-

setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unterneh-

mens. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-

chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 

den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-

legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 

der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-

fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 

Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 

dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abwei-

chen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-

ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 

einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-

fung feststellen.  

 

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer 
vorherigen Zustimmung. Bei der Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten 
Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten 
Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; insbeson-
dere weisen wir auf § 328 HGB hin.  



Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2021  Energie Kirchheim unter Teck Verwaltungs-GmbH, Kirchheim unter Teck 9 

4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der nach den für alle Kaufleute 

geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB) und den ergänzenden 

Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB), und den ergänzenden Best-

immungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021  bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 

Verlustrechnung, Anhang  und der nach §§ 289 ff. HGB aufgestellte Lagebericht für 

das Geschäftsjahr 2021. 

Im Bestätigungsvermerk sind die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jah-

resabschluss und den Lagebericht sowie die Verantwortung des Abschlussprüfers für 

die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ausführlich beschrieben. In 

diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Prüfung der Einhaltung solcher 

gesetzlicher Vorschriften, die nicht die Rechnungslegung betreffen, nur insoweit zu den 

Aufgaben der Abschlussprüfung gehört, als sich aus diesen anderen Vorschriften übli-

cherweise Rückwirkungen auf den geprüften Jahresabschluss ergeben oder als die 

Nichtbeachtung solcher Gesetze erfahrungsgemäß Risiken zur Folge haben können, 

denen im Lagebericht Rechnung zu tragen ist. Unsere Prüfung hat sich zudem grund-

sätzlich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens 

oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden 

können. 

Wir haben auftragsgemäß bei der Durchführung der Abschlussprüfung auch die Ord-

nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse gem. 

§ 53 Abs. 1 HGrG geprüft sowie den IDW PS 720 "Berichterstattung über die Erweite-

rung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet. 

Wir haben unsere Prüfung in den Monaten März und April 2022 durchgeführt. 
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Die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens stellen wir im Folgenden dar: 

Entwicklung der Prüfungsstrategie 

 Erlangung eines Verständnisses des Unternehmens, seines Umfelds und seines 

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) 

 Festlegung von Prüfungsfeldern und Prüfungsschwerpunkten auf Basis unserer Ri-

sikoeinschätzung: 

 Analyse Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

 Prüfung der Anhangsangaben und Lagebericht insbesondere auf Vollständigkeit 

und Richtigkeit 

 Festlegung der Prüfungsstrategie und des zeitlichen Ablaufs der Prüfung 

 Auswahl des Prüfungsteams 

 

Auswahl und Durchführung kontrollbasierter Prüfungshandlungen 

 Auswahl kontrollbasierter Prüfungshandlungen aufgrund von Risikoeinschätzun-

gen und Kenntnis der Geschäftsprozesse und Systeme 

 Beurteilung der Ausgestaltung sowie der Wirksamkeit der ausgewählten rech-

nungslegungsbezogenen Kontrollmaßnahmen 

 

Einzelfallprüfungen und analytische Prüfungen von Abschlussposten 

 Durchführung analytischer Prüfungshandlungen von Abschlussposten 

 Einzelfallprüfungen in Stichproben und Beurteilung von Einzelsachverhalten unter 

Berücksichtigung der ausgeübten Bilanzierungswahlrechte und Ermessensspiel-

räume, u.a. 

 Einholung von Bestätigungen der Kreditinstitute 
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Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse und Berichterstattungen 

 Bildung des Prüfungsurteils 

 Berichterstattung in Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk 

Von der Geschäftsführung und den von ihr beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern sind alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht und die berufs-

übliche schriftliche Vollständigkeitserklärung abgegeben worden. Darin wird insbeson-

dere versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in dem 

vorliegenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, 

Verpflichtungen und Abgrenzungen, außerdem sämtliche Aufwendungen und Erträge 

enthalten, ferner alle Wagnisse berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben ge-

macht sind. 
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5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

5.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

5.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Buchführung ist nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen ord-

nungsgemäß und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die den weiteren geprüften 

Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsgemäß in Buchführung, Jahres-

abschluss und Lagebericht abgebildet worden.  

5.1.2. Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31 Dezember 2021 (Anlage 1) entspricht 

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in 

allen wesentlichen Belangen den Rechnungslegungsvorschriften des HGB unter Beach-

tung der rechtsformspezifischen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen 

des Gesellschaftsvertrags zur Rechnungslegung. 

Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren 

geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die gesetzlichen Vorschriften zur Gliede-

rung, Bilanzierung und Bewertung, sowie zum Anhang in allen wesentlichen Belangen 

eingehalten. 

Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind in 

allen wesentlichen Belangen vollständig und zutreffend. 

5.1.3. Lagebericht 

Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 (Anlage 2) entspricht nach unserer Beurtei-

lung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Be-

langen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-

schaftsvertrags. 
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5.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

5.2.1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt, d.h. aus dem Zusammenwirken von Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 

Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir 

nachfolgend pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen und den Ein-

fluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maß-

nahmen insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben, ein. 

5.2.2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen 

Die dem Jahresabschluss der Energie Kirchheim unter Teck Verwaltungs-GmbH, Kirch-

heim unter Teck, zugrunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im 

Anhang erläutert. Sie entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und wurden unverän-

dert zum Vorjahr angewendet. 

Aus der Ausübung von Beurteilungsspielräumen oder der Inanspruchnahme von gesetz-

lichen Wahlrechten ergaben sich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 

Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen der Gesellschaft im Anhang (Anlage 1). 

 

5.3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Aufgrund der überschaubaren Verhältnisse und der detaillierten Angaben im Jahresab-

schluss wurde in Absprache mit dem Berichtsadressaten an dieser Stelle von analyti-

schen Ausführungen abgesehen. 
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6. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem 

Feststellungen gemäß § 53 HGrG 

Auf Grund der Personalunion in der Geschäftsleitung und der Einbeziehung der Gesell-

schaft in die Organisation, Risikoüberwachung, Verfahrensabläufe und Kontrollen der 

Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG haben wir die Prüfung und Berichterstat-

tung gemäß IDW PS 720 Tz. 13 im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses der 

Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG zusammengefasst. Auf eine Bearbeitung 

des Fragebogens auf Ebene der Gesellschaft haben wir daher verzichtet. 

Zu den gesamten Prüfungsfeststellungen verweisen wir auf den entsprechenden Ab-

schnitt unseres Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses der  

Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG zum 31. Dezember 2021 nebst geson-

derter Anlage. 

Bei unserer Prüfung haben sich keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auf-

fassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirt-

schaftlichen Verhältnisse von Bedeutung sind. 
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7. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Energie Kirch-

heim unter Teck Verwaltungs-GmbH, Kirchheim unter Teck, für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr

erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsät-

zen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt 3. unter "Wiedergabe des Be-

stätigungsvermerks" enthalten.

Stuttgart, den 25. April 2022

Baker Tilly GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Düsseldorf)

Matthias Appel
Wirtschaftsprüfer

Daniel Deutsch
Wirtschaftsprüfer
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